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Text 

Mehrdienstleistungsvergütungen 

§ 36. Mehrdienstleistungsvergütungen können für Leistungen gewährt werden, die über das 
vorgeschriebene Ausmaß der Arbeitszeit hinausgehen. Bei Festsetzung der Mehrdienstleistungsvergütung ist 
auch die Festsetzung einer monatlichen Pauschalvergütung unter Bedachtnahme auf den Durchschnitt der 
Mehrdienstleistungen zulässig. 


